
Zeitschrift: Pädagogische Blätter : Organ des Vereins kathol. Lehrer und
Schulmänner der Schweiz

Herausgeber: Verein kathol. Lehrer und Schulmänner der Schweiz

Band: 7 (1900)

Heft: 4

Rubrik: Pädagogisches Allerlei

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


- «»"«9 1 2 A—

es ist dieses auch nicht nötig. — so finden sich doch hinreichend Bilder,
die einer Behandlung dankbar sind. Und die Bilder haben doch nicht
den Zweck, von den Schülern koloriert oder^gar zerkratzt zu werden.

(Furtstljung solgt.W

Pädagogisches Allerlei.
1. Dem „Altmärker" wird ans Tangcrmiinde folgendes berichtet:

„Ein eigenartiger Streit ist i» unserer Stadt ansgcbrcchen. Die hiesige
Stadtverordnetenversammlung lehnte vor kurzem den Antrag der hiesigen
34 Bolksschnltehrcr ans Erhöhung des keineswegs hoch bemessenen Grund-
gcbaltes bedauerlicherweise ab. Dadurch habe» sich die Lehrer zu einem
ansicrgewvhnlichen Schritte hinreisten lasten. Durch Handschlag und Un-
terschrist haben sie sich verpflichtet, von keinem diesigen Geschäftsmann
mehr zu kaufen, ans allen Beccinen auszuscheiden, insbesondere die
Dirigentenämtcr in denselben niederzulegen und jeden Verkehr mit den

hiesigen bürgerlichen Kreisen zu meiden.
2. Die Königliche Regierung in Mcrseburg hat folgende Ber-

fngung, die Ausübung der Jagd durch Lehrer betr., erlassen: Lehrer,
die die Jagd ausüben wollen, haben vor der Beantragung eines Jagd-
scheineö die Genehmigung zur Ausübung der Jagd bei der Königlichen
Regierung zu beantragen. Diese Anordnung liegt lediglich im Interesse
der Lehrer selbst; denn es könnte der Fall eintreten, dasi wir Lehrern
die Erlaubnis versage» müssten, welche bereits einen Jagdschein gelöst
habe». Die zuständigen Behörden (Laiidräte, Polizeiverwaltungcn und
kreisfreien Städte) haben wir ersucht, iins von allen Fällen der Erteil-
ung von Jagdscheine» Kenntnis zu geben.

3. Ein eigenartiger Fall hat sich jüngst in Nordhanscn zugetra en;
Rektor Cch. daselbst vcrlnickte sich im Schnlgebäudc den Fuss, so das; er
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und liegen musste. Da er in der
Unfallversicherung war. so erhob er Anspruch aus Entschädigung und er»

hielt pro Tag 5 Mark. Die Bersichernngsgescllschast will nun den hie-
sigen Magistrat verklagen auf Erstattung der Gelder, da die Treppe des

betreffende» Schulhauses sich nicht in normalem Zustande befinde und
dadurch der Unfall veranlasst worden sei.

4- Die Stadtvertretung von Berlin hat folgende Verordnung er-
lassen:

„Kinder, welche das lt). Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
dürfen ausier dem Hause eine gewerbliche Tätigkeit irgend welcher Art
nicht ausüben. — Kinder, welche das 10., aber noch nicht das 14.
Lebensjahr vollendet haben, dürfen ansierhalb des Hauses abends nicht
nach 7 Uhr und morgens in den Monaten April bis September nicht
vor 5à», in den Monaten Oktober bis März nicht vor 0'., 4lhr zum
Anstragen von Backwaren, Milch. Z itungcn oder andern Gegenständen,
ferner zum Kegclausjetzen oder z» sonstigen Verrichtungen in Schank-
wirlschasten, sowie überhaupt zu irgend welchen mechanischen Dienstlcist-
ungcn in einem Gewerbebetriebe verwandt werden.
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